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§ 47 K-BO 1996
 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2025

(1) Im Verfahren nach §§ 44 und 45 ist den Eigentümern und den Anrainern Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Die Parteien haben das Recht, gegen eine Anordnung der Behörde die Beschwerde an das

Landesverwaltungsgericht zu erheben.

(3) Einwendungen der Parteien, deren Austragung dem ordentlichen Rechtsweg vorbehalten ist, haben auf die

Entscheidung der Behörde keinen Einfluss.
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